
 

 

 

Kanton Glarus 
Gemeinde Glarus Süd 

Planungs- und Mitwirkungsbericht 

Teilrevision Ortsplanung 

Erlen, Electrolux 
(Parzelle Nr. 1920) 

 

Öffentliche Auflage nach Art. 25 RBG 

 



 

  

 

Impressum 

Auftraggeber 
Gemeinde Glarus Süd, Bahnhofstrasse 7, CH-8762 Schwanden 

Kontaktperson 
Martin Hefti, Abteilungsleiter Liegenschaften 
+41 58 611 97 55 
martin.hefti@glarus-sued.ch 

Bearbeitung 
Stauffer & Studach AG 
Alexanderstrasse 38, CH-7000 Chur 
www.stauffer-studach.ch 

Beat Aliesch, Projektleitung 
+41 81 258 34 44 
b.aliesch@stauffer-studach.ch 

Cyrill Noser, Sachbearbeitung 
+41 81 258 34 71 
c.noser@stauffer-studach.ch 

Erstellung 
Juni 2019 

Bearbeitungsstand 
19. Juli 2019 

Glarus Süd_TR Electrolux_PMB_oeA Art. 25 RBG



 

 

Inhalt 

1 Anlass 4 
1.1 Ausgangslage 4 
1.2 Gegenstand und Ziel der Teilrevision 4 

2 Allgemeines 5 
2.1 Organisation des Planungsträgers 5 
2.2 Ablauf / Termine 5 
2.3 Mitwirkungsauflage nach Art. 7 RBG 5 
2.4 Öffentliche Auflage nach Art. 25 RBG 5 
2.5 Einsprachen nach Art. 26 RBG 5 
2.6 Beschlussfassung nach Art. 27 RBG 5 

3 Grundlagen 6 
3.1 Kommunaler Richtplan 6 
3.2 Rechtskräftige Nutzungsplanung 6 
3.3 Projekt «Altersresidenz Schwanden» 7 

4 Rahmenbedingungen und weitere Nachweise 8 
4.1 Abstimmung mit übergeordneten Vorgaben 8 
4.2 Versorgungssituation und übergeordnetes Interesse 8 
4.3 Parkierung 9 
4.4 Altlasten 9 

5 Umsetzung in der Nutzungsplanung 10 
5.1 Teilrevision Zonenplan 10 
5.2 Teilrevision Bauordnung 10 

6 Schlussbemerkungen 11 
 

 

Anhang 

Anhang A – Interpellation Mathias Zopfi, Engi «Medizinische Grundversorgung im Sernftal und in Glarus 

Süd» 

Anhang B – Einschreiben Regierungsrat Departement Finanzen und Gesundheit vom 3. Juni 2019 

 

Beilage 

Beilage A - Richtprojekt «Altersresidenz Schwanden» (Pensa Architekten AG, St. Moritz, Juni 2019) 
  



 

 

 



Gemeinde Glarus Süd 
 
Teilrevision OP Electrolux 
 
PMB 19. Juli 2019 
 

 4 

1 Anlass 

1.1 Ausgangslage 
Aufgrund des Gemeindezusammenschlusses 2011 erarbeitete die Gemeinde Glarus 

Süd einen kommunalen Richtplan, der 2014 von der Gemeindeversammlung be-

schlossen wurde. Gestützt darauf erfolgte von 2014 bis 2016 die Bearbeitung der 

Gesamtrevision der Nutzungsplanungen der ehemaligen Gemeinden. 

Am 16. März 2017 ist die Gemeindeversammlung Glarus Süd nicht auf die Behand-

lung der Gesamtrevision der Nutzungsplanung eingetreten. Massgebende Gründe 

für die Zurückweisung der Vorlage waren die Ausscheidung der Gewässerräume, 

namentlich im Bereich der Landwirtschaftsflächen und die Lösung zur Dimensionie-

rung der Bauzone in Braunwald. 

Die Privama AG beabsichtigt die Umnutzung und die Erweiterung des ehemaligen 

Verwaltungsgebäudes der Electrolux in Schwanden. Geplant sind eine Doppel- oder 

Gruppenpraxis sowie Alterswohnungen. Damit soll ein Beitrag zur dringlichen Si-

cherstellung der medizinischen Grundversorgung im Sernftal im Speziellen und in 

Glarus Süd im Allgemeinen geleistet werden. 

 
Abb. 1: Luftbild mit Lage des Gebäudes in Schwanden (rot) 

1.2 Gegenstand und Ziel der Teilrevision 
Die Teilrevision umfasst die Umzonung der Parzelle Nr. 1920 von der «Industriezo-

ne» in die «Mischzone Industrieareal» in Schwanden. Mit der vorliegenden, vorgezo-

genen Teilrevision der Ortsplanung sollen die nutzungsplanerischen Voraussetzun-

gen zur Umnutzung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Electrolux geschaf-

fen werden. 
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2 Allgemeines 

2.1 Organisation des Planungsträgers 
Im Mai 2019 beauftragte die Gemeinde Glarus Süd das Planungsbüro Stauffer & 

Studach Raumentwicklung, Chur, mit der Teilrevision der Nutzungsplanung. 

 

2.2 Ablauf / Termine 

Erarbeitung Entwurf Teilrevision Juni 2019 

Informationsveranstaltung 19. Juni 2019 

Mitwirkungsauflage 27. Juni – 10. Juli 2019 

Öffentliche Auflage 31. Juli – 29. August 2019 

Behandlung Einsprachen Mitte September 2019 

Beschlussfassung Gemeindeversammlung November 2019 

Einreichung Genehmigung ……… 2019 

 

2.3 Mitwirkungsauflage nach Art. 7 RBG 
Die Teilrevision wurde mit Publikation für die Dauer von 14 Tagen vom 27. Juni bis 

10. Juli 2019 im Gemeindehaus in Schwanden bei der Abteilung Hoch- und Tiefbau 

der Gemeinde Glarus Süd zur Mitwirkung aufgelegt. Die Unterlagen waren während 

der Auflagezeit auch unter www.glarus-sued.ch aufgeschaltet. 

Während der Mitwirkungsauflage sind keine Stellungnahmen oder Anträge einge-

gangen. 

 

2.4 Öffentliche Auflage nach Art. 25 RBG 
Die öffentliche Auflage erfolgt für die Dauer von 30 Tagen vom 31. Juli bis 29. Au-

gust 2019 im Gemeindehaus in Schwanden bei der Abteilung Hoch- und Tiefbau der 

Gemeinde Glarus Süd. Die Unterlagen sind während der Auflagefrist auch unter 

www.glarus-sued.ch aufgeschaltet. 

 

2.5 Einsprachen nach Art. 26 RBG 
Während der öffentlichen Auflage sind keine Einsprachen eingegangen. 

 

 

2.6 Beschlussfassung nach Art. 27 RBG 
Die Teilrevision der Nutzungsplanung wurde an der Gemeindeversammlung vom 

………….. beschlossen.  

http://www.glarus-sued.ch/


Gemeinde Glarus Süd 
 
Teilrevision OP Electrolux 
 
PMB 19. Juli 2019 
 

 6 

3 Grundlagen 

3.1 Kommunaler Richtplan 
Das gesamte ehemalige Electrolux-Areal ist im kommunalen Richtplan Glarus Süd 

als Arbeitsplatzgebiet flächenintensive und / oder emissionslastige Nutzungen 

festgesetzt. 

 

3.2 Rechtskräftige Nutzungsplanung 
Die rechtskräftige Nutzungsplanung der Gemeinde Glarus Süd umfasst folgende für 

diese Teilrevision relevanten Planungsmittel: 

– Bauordnung Schwanden vom 4. Dezember 1987 

– Zonenplan Schwanden 1:2500 

 
Abb. 2: Ausschnitt rechtskräftiger Zonenplan Schwanden mit ehemaligem Fabrikareal Electrolux (blau) 
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3.3 Projekt «Altersresidenz Schwanden» 
Gemäss Richtprojekt der Privama AG soll das ehemalige Verwaltungsgebäude der 

Electrolux AG einer neuen Nutzung zugeführt werden. Das Vorhaben umfasst die 

Realisierung einer Doppel- oder Gruppenpraxis sowie 27 Altersresidenzen (Alters-

wohnungen) zur Einzel- oder Doppelnutzung, welche spezifisch auf die Bedürfnisse 

älterer Menschen ausgerichtet sind. 

Die Doppel- oder Gruppenpraxis umfasst 2-3 Ärzte, möglicherweise auch mehr 

Ärzte unter Einbezug von Teilzeitpensen. Zudem ist geplant, Platz für paramedizini-

sche Angebote zu schaffen, die neben den Räumlichkeiten auch infrastrukturelle 

Unterstützung (Backoffice) für die Ausübung ihrer Tätigkeit erhalten. Sowohl der 

Bereich der medizinischen Grundversorgung als auch der paramedizinischen Ange-

bote soll in geringem Umfang ausbaubar sein, sodass mittel- oder langfristig ein 

vielfältiges Angebot entstehen kann. 

Die Privama AG beabsichtigt mit den Altersresidenzen Wohnraum zu attraktiven 

Preisen anzubieten. Die Bewohner leben ihren gewohnten, individuellen Lebensstil 

weiter und profitieren zusätzlich von einem attraktiven Wohnkomfort. Sowohl der 

Wohnraum als auch das Wohnumfeld sind altersgerecht und hindernisfrei gestaltet 

sowie gut an öffentliche Dienstleistungen im Quartier angeschlossen. Das Angebot 

richtet sich an Menschen mit zunehmender Pflegebedürftigkeit, mangelndem Zu-

gang zu Dienstleistungen, ungenügender Barrierefreiheit beim Wohnen, einem er-

höhten Sicherheitsbedürfnis sowie zunehmender Einsamkeit. Das Angebot steht 

jedem offen, ist jedoch vor allem für die Bewohner von Glarus Süd angedacht. 

Ein geeigneter Betreiber wird Wohnen mit Dienstleistungen anbieten. Die Dienst-

leistungen sollen älteren Menschen ein selbstständiges Wohnen und somit trotz 

erschwerter Mobilität die eigene Lebensgestaltung ermöglichen. 

 

Abb. 3: Ansicht West im Endzustand mit Aufstockung 

Das Richtprojekt beinhaltet den Umbau sowie eine Aufstockung des bestehenden 

Gebäudes. Im Erdgeschoss kommt die Doppel- oder Gruppenpraxis zu liegen. Im 

ersten bis zum dritten Obergeschoss werden die Altersresidenzen platziert.  

Für weitere Informationen siehe Beilage A. 
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4 Rahmenbedingungen und weitere Nachweise 

4.1 Abstimmung mit übergeordneten Vorgaben 
Am 1. Mai 2014 ist die revidierte Raumplanungsgesetzgebung des Bundes (RPG) in 

Kraft getreten. Innerhalb der Frist von 5 Jahren seit Inkrafttreten des RPG mussten 

die Kantone ihre Richtpläne an das neue RPG anpassen. Da der Kanton Glarus den 

kantonalen Richtplan nicht innerhalb dieser Frist anpassen konnte, gilt für den ge-

samten Kanton Glarus seit dem 1. Mai 2019 ein Einzonungsstopp. Somit darf kein 

Bauland mehr eingezont werden, auch dann nicht, wenn die eingezonten Flächen 

gleichzeitig und flächengleich kompensiert würden. Der Einzonungsstopp wird erst 

mit dem Vorliegen des genehmigten, an das RPG angepassten kantonalen Richt-

plans aufgehoben. 

Der Einzonungsstopp findet für die vorliegende Teilrevision keine Anwendung, da 

die Parzelle Nr. 1920 sich bereits in der Bauzone befindet und nur umgezont wird. 

Demzufolge wird die Bauzone nicht vergrössert. 

 

Einwohnerkapazität 
Die Umzonung der Parzelle Nr. 1920 führt nur zu einer marginalen Vergrösserung 

der Kapazität. Die Gemeinde Glarus Süd weist über ein grosses Auszonungspoten-

tial auf. Aufgrund der geringen Auswirkungen der vorliegenden Teilrevision bedarf 

es im Hinblick auf die Flächenkompensation keiner weiteren Massnahmen. 

 

Sicherstellung der Verfügbarkeit und Mehrwertabgabe 

Die Verfügbarkeit der Parzelle Nr. 1920 für das Vorhaben ist über eine vertragliche 

Vereinbarung (Absichtserklärung) zwischen der projektierenden Privama AG sowie 

der Grundeigentümerin der Parzelle Nr. 1920 sichergestellt. 

Gemäss Art. 33b Abs. 2 lit. b erfüllt die vorliegende Teilrevision den Abgabetatbe-

stand. Die Regelung der Abgeltung der Mehrwertabgabe erfolgt bis zur Beschluss-

fassung. 

 

4.2 Versorgungssituation und übergeordnetes Interesse 
Eine der Gesamtrevision vorgezogene Behandlung kann dann erfolgen, wenn das 

Vorhaben in einem übergeordneten öffentlichen Interesse steht. Seit längerem 

zeichnet sich im Kanton Glarus ein zunehmender Engpass bei der medizinischen 

Grundversorgung ab. In Folge der Schliessung der einzigen Arztpraxis im Sernftal 

per Ende Juli 2018 entstand unmittelbarer Handlungsbedarf zur Sicherstellung der 

medizinischen Grundversorgung. Der Regierungsrat erarbeitete zusammen mit der 

Glarner Ärztegesellschaft und dem Kantonsspital verschiedene Sofortmassnahmen. 

Diese Sofortmassnahmen müssen mangels ärztlicher Ressourcen per Ende Juli 

2019 eingestellt werden. Zwischenzeitlich zeichnet sich eine auf Ende 2020 befris-

tete Nachfolgelösung ab. Um die medizinische Grundversorgung längerfristig si-

cherstellen zu können, braucht es unter anderem eine geeignete Infrastruktur. 
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Die Landsgemeinde 2019 hat mit der Änderung des Gesetzes über das Gesund-

heitswesen (Gesundheitsgesetz GesG) die Förderung der medizinischen Grundver-

sorgung als wichtige staatliche Aufgabe verankert. Mit der geplanten Doppel- oder 

Gruppenpraxis wird demzufolge ein Beitrag zur Sicherstellung der medizinischen 

Grundversorgung im Sernftal im Speziellen und in Glarus Süd im Allgemeinen ge-

leistet. Auch die geplanten Alterswohnungen leisten einen Beitrag, um der Bevölke-

rung – wie von Landrat und Regierungsrat angestrebt – ein möglichst langes Ver-

bleiben zu Hause zu ermöglichen und die ambulante Pflege zu stärken. 

Das Vorhaben der Privama AG mit Gruppenpraxis und Alterswohnungen wird auch 

mit dem Einschreiben des Departements Finanzen und Gesundheit vom 3. Juni 

2019 ausdrücklich begrüsst, das Vorhandensein des öffentlichen Interesses bekräf-

tigt sowie die vorliegende, vorgezogene Teilrevision unterstützt. 

Weitere Informationen siehe Anhänge A und B. 

 

4.3 Parkierung  
Die Parkierung erfolgt auf dem Areal des ehemaligen Verwaltungsgebäudes (Parz. 

Nr. 1920) sowie auf der gegenüberliegenden Strassenseite auf der Parzelle Nr. 31. 

 

4.4 Altlasten 
Für das Areal nördlich der Sernftalstrasse, bestehend aus den Parzellen Nrn. 44 

und 1920, wurde eine Altlastenuntersuchung im Auftrag der Electrolux durchge-

führt. Gemäss den Untersuchungsergebnissen des Berichts vom 1. Oktober 2019 

kann davon ausgegangen werden, dass für die betreffende Parzelle Nr. 1920 der 

vorliegenden Teilrevision keine Belastung besteht, bzw. keine Sanierung notwendig 

ist. 

 

Abb. 4: Auszug Belastungsplan mit Ausbreitungsbereich Ölrückstände (braun), Parz. Nr. 1920 (rot)  
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5 Umsetzung in der Nutzungsplanung 

5.1 Teilrevision Zonenplan 
Im Zonenplan wird die Umzonung der Parzelle Nr. 1920 von der Industriezone in die 

Mischzone Industrieareal im Umfang von 1435 m2 vorgenommen. 

 
Abb. 5: Zonenplanänderung Parz. Nr. 1920, Schwanden 

5.2 Teilrevision Bauordnung 
Für die Mischzone Industrieareal braucht es eine eigene Bestimmung in der gelten-

den Bauordnung Schwanden (Art. 9a) sowie eine Ergänzung von Art. 9 (Zonen-

schema). Die Bauordnung wird entsprechend angepasst. Diese Änderungen stehen 

in Übereinstimmung mit dem Entwurf des neuen Baureglements der Gemeinde 

Glarus Süd. 

Der neue Artikel 9a sieht für Neunutzungen und Umnutzungen mit Erweiterungen 

von historischen Bauten und Neubauten auf historischen Arealen eine Überbau-

ungsplanpflicht vor. Weiter wird zur Erlangung der entsprechenden Projekte ein 

qualitätssicherndes Verfahren verlangt. 

Absatz 5 des neuen Artikels 9a sieht vor, dass der Gemeinderat in begründeten 

Fällen von der Überbauungsplanpflicht sowie dem qualitätssichernden Verfahren 

befreien kann. Eine entsprechende Befreiung ist für das vorliegende Projekt vorge-

sehen, da eine Überbauungsplanpflicht respektive ein qualitätssicherndes Verfah-

ren für das geplante Vorhaben unverhältnismässig wäre. Das vorliegende Richtpro-

jekt wahrt den architektonischen Charakter, bzw. dessen äussere Erscheinung in 

adäquater Weise. Im Weiteren handelt es sich um ein verhältnismässig kleines Are-

al. 
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6 Schlussbemerkungen 

Bei der Teilrevision handelt es sich um eine der Gesamtrevision vorgezogene An-

passung. Die Anpassung im Rahmen dieser Teilrevision ist materiell koordiniert mit 

der Anpassung im Rahmen der Gesamtrevision. Dem Koordinationsgebot gemäss 

Art. 25a RPG ist somit Folge geleistet. Die Gesamtrevision wird infolge der umfas-

senden Thematik noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Für das ehemalige Ver-

waltungsgebäude der Electrolux in Schwanden bestehen demgegenüber konkrete 

Projektabsichten sowie ein übergeordnetes öffentliches Interesse. Die Gemeinde 

erachtet es daher als zweckmässig, diese Teilrevision projektbezogen vorzuziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chur, 19. Juli 2019, Stauffer & Studach Raumentwicklung / ba, cn  
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Anhang 

Anhang A - Interpellation Mathias Zopfi, Engi «Medizinische Grundversorgung 
im Sernftal und in Glarus Süd» (Kap. 4.2) 
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Anhang B - Einschreiben Regierungsrat Departement Finanzen und Gesund-
heit vom 3. Juni 2019 (Kap. 4.2) 
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